
Vorbemerkung

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI), das durch Gesetz vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I
S. 2834) errichtet worden ist, hat folgende Aufgaben:

Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei Anwendung
der Informationstechnik sowie Entwicklung von Sicher-
heitsvorkehrungen,

1.

Entwicklung von Kriterien, Verfahren und Werkzeugen
für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von in-
formationstechnischen Systemen oder Komponenten,

2.

Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informati-
onstechnischen Systemen oder Komponenten und
Erteilung von Sicherheitszertifikaten,

3.

Zulassung von informationstechnischen Systemen
oder Komponenten für die Verarbeitung oder Übertra-

4.

gung von Verschlusssachen, sowie die Herstellung
von Schlüsselmitteln,

Unterstützung der für Sicherheit in der Informations-
technik zuständigen Stellen des Bundes,

5.

Unterstützung der Polizeien und Strafverfolgungsbe-
hörden bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Auf-

6.

gaben sowie der Verfassungsschutzbehörden bei der
Auswertung und Bewertung von Informationen,

Beratung der Hersteller, Vertreiber und Anwender in
Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik.

7.

 

 

Darüber hinaus hat das BSI folgende Aufgaben:

Mitwirkung bei der Durchführung der VS-Anweisung
gemäß § 7 VSA des Bundes.

1.

Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen von
Fernmeldeanlagen einschl. der digitalen TK-Anlagen

2.

bei Bundesbehörden sowie von Unternehmen mit VS-
Aufträgen des Bundes gemäß § 5 VSSR.

Mitwirkung bei der Auswahl von Chiffrierverfahren,
des Verfahrens zur Bildung der Kontrollnummern sowie

3.

bei der Festlegung der hierfür erforderlichen Computer
und Computerprogramme gem. § 7 Abs. 3 Krebsregis-
tergesetz vom 4. November 1994 (BGBl 1994 Teil I,
S. 3351 ff).

Mitwirkung bei der Erstellung des Kataloges von Si-
cherheitsanforderungen für das Betreiben von TK- und

4.

DV-Systemen gem. § 87 Abs. 1 Telekommunikations-
gesetz vom 25. Juli 1996 (BGBl. 1996 Teil I, S. 1120
ff).

Mitwirkung bei der Erstellung des Katalogs von geeig-
neten Sicherheitsmaßnahmen gem. § 12 Abs. 2 und

5.

§ 16 Abs. 6 der Verordnung zur digitalen Signatur so-
wie bei der Feststellung der Eignung von Algorithmen,
die zur Erzeugung von Signaturschlüsseln u. Ä. erfor-
derlich sind gem. § 17 Abs. 2 der Verordnung zur digi-
talen Signatur.

Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz von Kriti-
schen Infrastrukturen.

6.

Sitz des BSI ist Bonn.
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